
       Vereinfachte Darstellung auf Grundlage § 59 SGB III i.V.m. § 132 SGB III

„Gute Bleibeperspektive“ – Stand 08/2016 HKL: 

Eritrea, Irak, Iran, Somalia, Syrien (§ 132 SGB III 

bis 31.12.2018)

Andere HKL 

(§59 SGB III)

die nach §8 Abs. 2 Nr. 1 BAföG eine 

Aufenthaltserlaubnis z.B. nach den §§ 22, 23 

Abs. 1,2 oder 4, den §§ 23a, 25 Abs. 1 oder 2, 

den §§ 25a, 25b, 28, 37, 38 Abs. 1 Nr. 2, § 104a 

besitzen (z.B. Asylberechtigte, 

Kontingentflüchtlinge)

die nach §8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG eine 

Aufenthaltserlaubnis z.B. nach §25 Absatz 3, 

Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5, §31 des 

AufenthG besitzen (z.B. Verlängerung bei 

außergewöhnlicher Härte, humanitäre Gründe)

BVB 

§ 51 SGB III

Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, wenn 

ihr Aufenthalt seit mind. 3 Monaten gestattet ist 

und die Kenntnisse der deutschen Sprache 

einen erfolgreichen Übergang in eine 

Berufsausbildung erwarten lassen (§132 Abs. 1 

SGB III)

Mind. 5 Jahre Aufenthalt in Deutschland und 

rechtmäßig erwerbstätig 

oder

zumindest ein Elternteil hat sich in den letzten 6 

Jahren vor Beginn der Ausbildung/Maßnahme 

mind. 3 Jahre in Deutschland aufgehalten und 

ist rechtmäßig erwerbstätig gewesen

Mind. 6 Jahre ununterbrochener rechtmäßiger, 

gestatteter oder geduldeter Aufenthalt in 

Deutschland und es besteht kein 

Beschäftigungsverbot nach §60a Abs. 6 des 

AufenthG

BaE 

§ 76 SGB III

abH 

§ 75 SGB III

Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, wenn 

ihr Aufenthalt seit mind. 3 Monaten gestattet ist

Mind. 5 Jahre Aufenthalt in Deutschland und 

rechtmäßig erwerbstätig

oder

zumindest ein Elternteil hat sich in den letzten 6 

Jahren vor Beginn der Ausbildung/Maßnahme 

mind. 3 Jahre in Deutschland aufgehalten und 

ist rechtmäßig erwerbstätig gewesen (§ 59 SGB 

III Abs. 3)

Mind. 12 Monate (Wartezeit) ununterbrochen in 

Deutschland rechtmäßig aufgehalten

Mind. 3 Monate (Wartezeit) ununterbrochen in 

Deutschland rechtmäßig aufgehalten

Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, wenn 

ihr Aufenthalt seit mind. 15 Monaten gestattet ist 

und sie nicht in einer Aufnahmeeinrichtung 

wohnen

Mind. 5 Jahre Aufenthalt in Deutschland und 

rechtmäßig erwerbstätig

oder

zumindest ein Elternteil hat sich in den letzten 6 

Jahren vor Beginn der Ausbildung/Maßnahme 

mind. 3 Jahre in Deutschland aufgehalten und 

ist rechtmäßig erwerbstätig gewesen (§ 59 SGB 

III Abs. 3)

bei Teilnahme an BvB: mind. 6 Jahre 

ununterbrochener rechtmäßiger, gestatteter, 

oder geduldeter Aufenthalt in Deutschland und 

es besteht kein Beschäftigungsverbot nach §60a 

Abs. 6 des AufenthG
ohne "Wartezeit"

Mind. 3 Monate (Wartezeit) ununterbrochen in 

Deutschland rechtmäßig aufgehalten

bei betrieblicher Ausbildung oder Teilnahme 

an ausbildungsvorbereitender Phase einer 

AsA:  mind. 15 Monate (Wartezeit) 

ununterbrochen in Deutschland rechtmäßig 

aufgehalten 

AsA

 § 130 SGB III

Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, wenn 

ihr Aufenthalt seit mind. 3 Monaten gestattet ist

Mind. 5 Jahre Aufenthalt in Deutschland und 

rechtmäßig erwerbstätig 

oder

zumindest ein Elternteil hat sich in den letzten 6 

Jahren vor Beginn der Ausbildung/Maßnahme 

mind. 3 Jahre in Deutschland aufgehalten und 

ist rechtmäßig erwerbstätig gewesen (§ 59 SGB 

III Abs. 3)

Phase II: mind.12 Monate (Wartezeit) 

ununterbrochen rechtmäßg aufgehalten

Phase I: mind. 15 Monate (Wartezeit) 

ununterbrochen in Deutschland rechtmäßig 

aufgehalten

ohne "Wartezeit"
mind. 3 Monate (Wartezeit) ununterbrochen in 

Deutschland rechtmäßig aufgehalten

EQ 

§ 54a SGB III
ohne "Wartezeit"

Quelle: RD NRW, Projektgruppe Flüchtlinge, 08/2016

ab 4. Monat 

Es gilt §59 SGB III Abs. 3: Mind. 5 Jahre Aufenthalt in Deuschland und rechtmäßig erwerbstätig

oder

zumindest ein Elternteil hat sich in den letzten 6 Jahren vor Beginn der Ausbildung/Maßnahme mind. 3 Jahre in Deutschland aufgehalten und ist 

rechtmäßig erwerbstätig gewesen

Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

ohne "Wartezeit"

Mind. 15 Monate (Wartezeit) ununterbrochen in 

Deutschland rechtmäßig aufgehalten

oder

zumindest ein Elternteil hat sich in den letzten 6 

Jahren vor Beginn der Ausbildung / Maßnahme 

mind. 3 Jahre in Deutschland aufgehalten und 

ist rechtmäßig erwerbstätig gewesen

BAB 

§ 56 SGB III

Ausländer mit Aufenthaltsgestattung 

(Asylbewerber nach § 55 Asylverfahrensgesetz)

Leistung Geduldete Ausländer

(§ 60a AufenthG)

Dies ist nur eine vereinfachte Übersichtshilfe - 

Bitte nehmen Sie im Einzelfall immer eine Beratung in einer Jugendberufsagentur wahr!

Ausbildungsförderung für Ausländer und Ausländerinnen 
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Diese vereinfachte Übersicht kann nur als Orientierung genutzt werden. Im Einzelfall wird angesichts der Komplexität dringend empfohlen, eine Beratung in der Jugendberufsagentur wahrzunehmen. 

abH ausbildungsbegleitende Hilfen

AsA Assistierte Ausbildung

BAB Berufsausbildungsbeihilfe

BVB berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

BaE Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen

EQ Einstiegsqualifizierung

HKL Herkunftsland

Ausbildungsförderung für Ausländer und Ausländerinnen 


